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   Kreisrat 
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   Utzschneiderstraße 17 
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         Tel. 08841-625528 

   

Murnau, den 06.04.2021 

 

Offene Fragen für die Bewerbung zum UNESCO Weltkulturerbe 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Speer, 

werte Kolleginnen und Kollegen im Kreistag, 

 

im Mai soll der Kreistag über eine Bewerbung für ein UNESCO Weltkulturerbe 
„Alpine und voralpine Wiesen-, Weide- und Moorlandschaften im Werdenfelser 

Land, Staffelseegebiet und Ammergau“ abstimmen. 

 

Für die Mitglieder des Kreistages ist es aus unserer Sicht unabdingbar, dass 
offene Fragen vor der Sitzung der betreffenden Gremien qualifiziert beantwortet 

werden. Viele der Fragen wurden in einer Vielzahl von Veranstaltungen bereits 
debattiert. Es gibt bisher allerdings keine Dokumentation der offenen Punkte, auf 
die wir als Kreisrätinnen und Kreisräte für die Bildung eines qualifizierten 

Gesamtbildes zurückgreifen können. 

 

Die CSU-Fraktion bittet deshalb Sie, Herr Landrat Speer, sowie die Verwaltung 
des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen die beigefügten Fragen zur 

Vorbereitung in den Fraktionen bis zum 28.04.2021 schriftlich zu beantworten. 
Die Fragen sollen dann im öffentlichen Teil der entsprechenden Sitzungen 

behandelt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Rudolf Utzschneider  

An den  

Landkreis Garmisch-Partenkirchen 

Herrn Landrat Anton Speer 

Olympiastraße 10 

82467 Garmisch-Partenkirchen 

 

 



A) Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Publikation: Managementpläne für 

Welterbestätten - Ein Leitfaden für die Praxis, Herausgeber: Deutsche UNESCO-Kommission 

e.V.1 

Die jeweilige Referenz (=Nummerierung im Anhang I) wird hier in immer am Anfang angegeben. 

 

Rechtliche Maßnahmen: 

1. „(40) Die Bestandteile des Kultur- und Naturerbes sollen je nach ihrer Bedeutung einzeln 

oder gemeinsam durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften nach Maßgabe der 

Zuständigkeit und der rechtlichen Verfahren jedes Landes geschützt werden.“ 

 

Im Weltkulturerbe-Antrag des Landratsamtes wird ausgesagt: „Deshalb sind Neuausweisung 

bzw. Erweiterung von Schutzgebieten innerhalb des nominierten Gutes nicht erforderlich“. 

Bitte erklären sie die Diskrepanz zu dem oben angegebenen Abschnitt in der Vorgabe der 

Deutschen UNESCO Kommission. Es geht hier eindeutig um einen von der UNESCO 

geforderten, zusätzlichen naturschutzrechtlichen Schutzstatus für WKE-Flächen.  

a) Wie viele ha in der jetzigen Kulisse haben keine Schutzstatus? In welcher Form verpflichtet 

sich das Landratsamt zu seinen Aussagen, dass es hier keinen zusätzlichen Schutz gibt?  

b) Welche Kompensationen werden vorgesehen für den Fall, dass es doch zu 

Einschränkungen durch zusätzlichen Schutz und folgenden Nachteilen bei den 

Nutzungsmöglichkeiten kommt?  

c) Wie wird das juristisch abgesichert? Wie ist die Aussage zu verstehen, dass der „Erlass von 

Vorschriften dringender und langfristiger Aufmerksamkeit bedarf“ (Dossier S. 14)2 

 

Wie will der Landkreis verhindern, dass die nicht in einem Schutzgebiet liegenden WKE-

Flächen 2030 im Rahmen der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 nicht als neues EU-

Schutzgebiet ausgewiesen werden? 

 

2. „(41) Die Schutzmaßnahmen sollen, soweit erforderlich, durch neue Vorschriften zur 

Förderung der Erhaltung des Kultur- und Naturerbes und zur Erleichterung der Erhaltung 

seiner Einzelteile in Bestand und Wertigkeit ergänzt werden. Dazu sollen Schutzmaßnahmen 

gegenüber privaten Eigentümern und Behörden, soweit sie Eigentümer von Bestandteilen 

des Kultur- und Naturerbes sind, durchgesetzt werden.“ 

 

a) Welche Schutzmaßnahmen sind hier gemeint und haben wir zu erwarten?  

b) Welche Maßnahmen wurden bereits definiert, welche Maßnahmen werden uns 

vorenthalten? Sind diese Schutzmaßnahmen in dem nicht veröffentlichten Managementplan 

für des WKE enthalten?  

c) Welche juristisch abgesicherte Zusicherung des Landratsamtes gibt es, dass hier keine 

weiteren bisher nicht bekannten Maßnahmen zu erwarten sind? 

 

 

 
1 https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-06/Managementplaene_Welterbestaetten.pdf 
 
2 https://www.lra-gap.de/media/files/lra_nat_umw/Dossier_Entwurf_13_01_21.pdf 
 

https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-06/Managementplaene_Welterbestaetten.pdf
https://www.lra-gap.de/media/files/lra_nat_umw/Dossier_Entwurf_13_01_21.pdf


3. „(42) Auf einem Grundstück, das an oder in der Nähe einer geschützten Stätte liegt, sollen 

ohne Genehmigung der Fachdienststellen weder Neubauten errichtet noch ein Abbruch 

vorgenommen werden, die das Aussehen der Stätte beeinträchtigen könnten.“ 

 

Hier steht die klare Aussage des Landrates entgegen, dass es zu keinerlei Einschränkungen in 

Bezug auf Abbruch oder Neuerrichtung von Gebäuden oder anderen Bauwerken kommen 

wird.  

a) In welcher Form verpflichtet sich das Landratsamt zu dieser Aussage und wie werden 

mögliche Abweichungen von dieser Aussage finanziell ausgeglichen?  

b) Wer trägt den Schaden, wenn es doch zu Schwierigkeiten bei den besagten Maßnahmen 

kommt? 

 

 

4. „(44) Soweit dies zur Erhaltung des Gutes erforderlich ist, könnten die Behörden ermächtig 

werden, im Rahmen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften ein geschütztes Gebäude oder 

eine geschützte Naturstätte zu enteignen.“ 

 

a) In welcher Form garantiert das Landratsamt, dass es zu keinerlei Enteignungen kommen 

wird?  

b) Wie wird diese Aussage juristisch abgesichert? Wer haftet für mögliche Abweichungen - 

sowohl juristisch als auch finanziell? 

 

5. „(46) Die Wirkungen der Maßnahmen zum Schutz eines Bestandteils des Kultur- oder 

Naturerbes sollen von Änderungen der Eigentumsverhältnisse unberührt bleiben. Wird ein 

geschütztes Gebäude oder eine geschützte Naturstätte verkauft, so soll der Käufer davon 

unterrichtet werden, dass sie geschützt ist.“ 

 

a) Wie wird garantiert das es zu keinerlei Wertverlust bei betroffenen Grundstücken durch 

ein mögliches UNESCO Weltkulturerbe kommen wird? Soll dies mit einem Grundbucheintrag 

über die WKE-Eigenschaft gesichert werden? 

b) In welcher Form haftet das Landratsamt für mögliche Abweichungen? 

 

 

6. „(48) Wer für eine sonstige Handlung verantwortlich ist, die den Schutz oder die Erhaltung in 
Bestand und Wertigkeit eines geschützten Bestandteils des Kultur- oder Naturerbes 
beeinträchtigt, soll mit Strafe oder Bußgeld bestraft werden; außerdem soll auf 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands der beschädigten Stätte nach Maßgabe 
anerkannter wissenschaftlicher und technischer Normen erkannt werden.“ 
 
a) Wo ist einsehbar um welche Handlungen es sich hier handelt?  
b) Wer definiert welche Handlungen den Bestand und die Wertigkeit beeinträchtigen?  
c) Welche Strafen und welches Bußgeld werden hier definiert?  
d) Wer legt die Höhe der Strafen fest? Was ist unter einem ursprünglichen Zustand gemeint? 
e) Wie genau können sich die Bürgerinnen und Bürger In Zukunft absichern, dass sie nicht 
gegen diesen Schutz verstoßen? 
f) In welcher Form garantiert das Landratsamt, dass es nicht zu diesen Situationen kommen 
wird? 
 
 



Finanzielle Maßnahmen: 

7. „(49) Die zentralen und Kommunalbehörden sollen nach Möglichkeit in ihrem Haushalt 
einen bestimmten Prozentsatz ihrer Mittel, welcher der Bedeutung des zu ihre 
Kultur- oder Naturerbes gehörenden geschützten Gutes entspricht, für die Unterhaltung 
und die Erhaltung in Bestand und Wertigkeit des in ihrem Eigentum stehende geschützten 
Gutes sowie für eine finanzielle Unterstützung derartiger Arbeite an anderem geschützten 
Gut bereitstellen, die von dessen Eigentümer, sei es ein öffentliche Stelle oder eine 
Privatperson, ausgeführt werden.“ 
 
a) Mit welchen finanziellen Aufwendungen müssen die betroffenen zustimmenden 
Kommunen im Landkreises für welche Maßnahmen rechnen? Mit welchen prozentualen 
Aufwendungen rechnet der Landkreis selbst für die Unterhaltung und Erhalt seines WKE? 
Können hierfür die jährlich fast 400 000 € betragenden Ausgleichszahlungen der Stadt 
München für ihr Wasserschutzgebiet im Loisachtal genutzt werden? 
b) Wer legt diese Aufwendungen fest?  
c) Wie ist der demokratische Prozess bzgl. dieser Aufwendungen? 
 
 

8. „(50) Die Ausgaben für Schutz und Erhaltung in Bestand und Wertigkeit von Gegenständen 
des Kultur- und Naturerbes in Privateigentum sollen nach Möglichkeit von dem jeweiligen 
Eigentümer oder Benutzer getragen werden.“ 
Die Vertreter des Landratsamtes haben bisher auch auf mehrfaches Nachfragen bestritten, 
dass es derlei Verpflichtungen für die Eigentümer geben wird. 
 
a) Wie wurden Eigentümer und Benutzer über diesen Sachverhalt informiert?  
b) Wie werden die Interessen der Eigentümer und Benutzer abgesichert und plant der 
Landkreis hier eine notariell beglaubigte Kostenübernahme für den Fall, dass es eben doch zu 
finanziellen Belastungen der Grundeigentümer und Benutzer kommen wird? Die 
Belastungen, die von der UNESCO Kommission eindeutig vorgeschlagen werden. 
c) Wie wird garantiert, dass bei Mittelknappheit nicht die Grundeigentümer für die Erhaltung 
des Zustandes aufkommen müssen? Hier ist es ein logischer Schritt, dass genau da gekürzt 
wird, wo sich die Grundeigentümer selbst für die finanziellen Folgen verpflichtet haben. Das 
ist das Gegenteil dessen -, was vom Landratsamt dargestellt wird. 
 
 

9. „(54) In den Haushalten von Behörden sollen Sondermittel für den Schutz des durch 
umfangreiche öffentliche oder private Arbeiten gefährdeten Kultur- und Naturerbes 
vorgesehen werden.“ 
 
a) Welche Behörden sind hier gemeint? Sind diese informiert worden? 
b) Wer trägt diese Sondermittel?  
c) In welcher Form kann der Landkreis ausschließen, dass hier keine Kommunen betroffen 
sind und dass hier auch kein keine Beeinflussung der Kreisumlage stattfinden wird? 
 
 
B) Die folgenden Aussagen und die damit verknüpften Fragen stammen aus dem 

Management-Plan, der auf der Homepage des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen für eine 
mögliche Bewerbung zum UNESCO Weltkulturerbe veröffentlicht wurde3. 

 
3 https://www.lra-gap.de/media/files/lra_nat_umw/Managementplan_Entwurf_13_01_21.pdf 
 

https://www.lra-gap.de/media/files/lra_nat_umw/Managementplan_Entwurf_13_01_21.pdf


 
10.  Management-Plan S. 11 

„Die am nominierten Gut beteiligten Teilhaber (‚Stakeholder‘) bekennen sich zum SOUV und der 
Vision in Form eines ‚Memorandum of Understanding‘. Demnach erfolgen geplante Entwicklungen 
nichtlandwirtschaftlicher Natur stets unter frühzeitiger Berücksichtigung und Einbeziehung 
kulturlandschaftlicher Belange und insbesondere der Attribute, die den Außergewöhnlichen 
Universellen Wert des nominierten Gutes bestimmen;“ 
 
a) Was bedeutet bzw. wo ist die Bedeutung dieser Aussage genau beschrieben?  
b) Welche „Entwicklungen nichtlandwirtschaftlicher Natur“ sind beispielhaft gemeint?  
c) Was sind „kulturlandschaftliche Belange“? 
d) Sind hier die Eigentümer die „Stakeholder“? Diese wurden nicht um Zustimmung gebeten, 
bekommen jetzt aber zusätzliche, rechtlich nicht abgesicherte Aufgaben. Sind diese Eigentümer 
Stand heute informiert und wenn ja in welcher Form? 
 

11. Seite 78: 

„Folgende Schlüsselfragen bedürfen dringender und langfristiger Aufmerksamkeit: 
verantwortungsvoller   und   sparsamer   Umgang   mit   landwirtschaftlichen Nutzflächen bei nicht-
landwirtschaftlichen Planungen und Aktivitäten;“ 
 
a) Was genau verbirgt sich hinter dieser Formulierung bzw. wo ist die Definition einsehbar?  
b) Was sind „nicht-landwirtschaftliche Planungen“?  
c) Welche Form der Landwirtschaft ist hier definiert? Wo kann man diese Definitionen einsehen?  

 

12.  S. 124  
 
„Prioritär zu behandeln 
- Berücksichtigung der Welterbe-Belange in Bauleitplanung und Fachplanung und frühzeitige 
Abstimmung von Bauvorhaben mit den Belangen der Landwirtschaft (laufend)“ 

Entgegen bisheriger Zusagen werden hier eindeutig Eingriffe in die Bauleitplanung geplant. Im 
Management-Plan zum Weltkulturerbe steht das an der ersten Stelle der prioritär zu behandelnden 
Themen. Das steht im klaren Widerspruch zu bisherigen Aussagen und Zusicherungen. 

In der betreffenden Sitzung des Marktgemeinderates Murnau erklärte der Leiter der unteren 
Naturschutzbehörde, dass er nicht weiß „wie das in die Unterlagen reingerutscht ist“. Wenn man 
dem Glauben schenken will, dass die erste Priorität „reingerutscht ist“, dann stellt sich die Frage nach 
der Qualität der Bewerbungsunterlagen und Autoren und wie und in welcher Form das Landratsamt 
garantiert, dass es auch in Zukunft zu keinerlei Beeinflussungen und Einschränkungen bei der 
Bauleitplanung kommen wird.  
a) Wie erklären die Vertreter des Landratsamtes die Stellungnahmen zur Änderung des 
Bebauungsplanes in der Gemeinde Mittenwald Zum Thema Tonihof, auf das in der Sitzung des 
Gemeinderates Mittenwald am 07.06.2016 verwiesen wird? 
b) Welche rechtsverbindlichen Garantien gibt das Landratsamt, dass es zu keinerlei Einschränkungen 
oder Beeinflussungen in der Bauleitplanung kommen wird?  
c) Welche Haftungsübernahmen garantiert das Landratsamt für den Fall, dass diese Annahme falsch 
ist? 
 
 



C) Die o.g. Fragen stützen sich auf Unterlagen der Deutschen UNESCO-Kommission sowie dem 
Landratsamt Garmisch-Partenkirchen. Daneben gibt es weitere Fragen zu einer möglichen 
Bewerbung. Diese Fragen basieren auf Veranstaltungen des Landratsamtes Garmisch-
Partenkirchen sowie auf Äußerungen des Landrates oder Vertretern des Landratsamtes. 

13. Über all die Jahre wurde stets betont, dass Flächen nur dann in ein mögliches Weltkulturerbe 
aufgenommen werden, wenn sich die Eigentümer dieser Flächen dazu bereiterklären. 
a) In welcher Form wurden die Eigentümer zu ihrer Zustimmung gebeten?  
b) Wurden alle Eigentümer informiert und wenn ja in welcher Form?  
c) Liegen von allen betroffenen Eigentümern Einverständniserklärungen vor? 
 
Es wird hier noch einmal klargestellt das die Bewirtschafter von Flächen nicht gleichzeitig die 
Eigentümer sein müssen. Mögliche Verpflichtungen und Einschränkungen betreffen aber vor 
allem die Eigentümer. Deshalb ist es wichtig zu wissen, in welcher Form hier eine 
rechtsverbindliche Zusage der betroffenen Eigentümern erfolgt ist. Darüber hinaus stellen 
wir die Frage, in welcher Form das Landratsamt für mögliche finanzielle und juristische 
Folgen aufkommen wird und in welcher Form es sich dazu verpflichten wird. Um es kurz zu 
sagen:  
d) Wer haftet für neue Verpflichtungen, Wertverlust und Schäden? 
 
 

14. In der Informationsveranstaltung in Riegsee wurde die Notwendigkeit thematisiert, zur 
Bewirtschaftung von Feuchtflächen Gräben und Drainagen zu erhalten beziehungsweise auch 
neu anzulegen. Vom Landrat wurde hier nach Aussage anwesender Landwirte zugesichert, 
dass diese Maßnahmen auch in Zukunft möglich sein und in den Bewerbungsunterlagen 
Eingang finden werden. Bitte verweisen sie auf die Stellen in den Bewerbungsunterlagen, wo 
dies auch erfolgt ist. 
 
 

15. Die Gebietskulisse des möglichen UNESCO Weltkulturerbes umfasst große Flächen, die für 
die Wasserversorgung der Stadt München existenziell wichtig sind.  
a) Wann und in welcher Form wurden die Stadtwerke München bei dieser Bewerbung 
eingebunden?  
b) Wo kann man die Stellungnahmen der Stadtwerke München nachlesen? 
 

16. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind große Vorhaben wie der Wanktunnel in der 
Planung. 
a) Wann und in welcher Form wurden die zuständigen Behörden (z.B. Straßenbauamt) 
eingebunden? 
b) Wo kann man die Stellungnahmen dieser Behörden nachlesen? 
 
 

17. Im Fall, dass betroffene Eigentümer ablehnen, dass ihre Fläche Teil der Gebietskulisse des 
Weltkulturerbes sein sollen, wird vom Landratsamt darauf verwiesen, dass es zu einer 
fachlichen Prüfung kommt und dann das entsprechende Ergebnis eingearbeitet wird.  
a) Welche Instanz führt diese Prüfung durch?  
b) Welche Kriterien werden hier angelegt?  
c) Wo kann man diese Kriterien nachlesen und überprüfen? 
d) Wie kann ein Eigentümer rechtlich gegen eine Ablehnung seines Antrages vorgehen? 
 

18. Der Kreistag hat 2015 dem Vorschlag der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) zugestimmt, 
fast 5000 ha Wiesen und Moorflächen im Murnauer Moos, den Buckelwiesen und dem 
Wiesmahd im Ammertal als Weltkulturerbe zu beantragen - also nur besonders 
auszeichnungsfähige Flächen in 3 Gebieten.  



Nun ist nach 6 Jahren Arbeit in allen Gemeinden eine Flächenkulisse von über 22 000 ha mit 
eingeschlossenen 9 000 ha Wald - auch im Privatwald – entstanden.  
a) Was ist der Grund für die sehr starke Ausdehnung der Gebietskulisse? 
b) Wie wurden betroffene Grundeigentümer eingebunden? 
c) Mit welcher Zielsetzung wurden die ausgedehnten Waldflächen aufgenommen? Wurden 
wenigstens Waldbesitzer informiert, die ja annehmen konnten, dass Wälder nicht in der 
Kulisse sind? 
Mit welcher Begründung wurden Bäche und Flüsse wie die Loisach, Seen und Teiche, 
Wasserschutzgebiete mit ihren Anlagen, Überschwemmungsgebiete, Flächen mit 
Erosionsschutzmaßnahmen, Wege, Straßen, Badeplätze, die Insel Wörth, Skipisten, von 
Seilbahnen überspannte Flächen, Loipenbereiche, Wildwiesen, nicht begehbare Felsbereiche, 
9000 ha Wälder, oft Schutz- oder Naturwälder nach dem Waldgesetz, 
Schutzwaldsanierungsflächen, genehmigte Holzlagerplätze der WBV, bestehende 
Ausgleichsflächen, Bereiche um Berghütten, etc. in die Kulisse aufgenommen werden? 
 
 

19. Ein UNESCO Weltkulturerbe ist ein Schutzgebiet. 
 
a) Können Flächen, die Teil der Gebietskulisse des Weltkulturerbes sind, auch in Zukunft als 
Ausgleichsflächen Ausgleichsmaßnahmen nach Baurecht und Naturschutzrecht (Eignung für 
Ausgleich, Eingriffsregelung) herangezogen werden? 
b) Welche rechtliche Absicherung besteht, dass das auch in Zukunft möglich ist? 
 
 

20. Die UNESCO verfügt über keine eigenen Finanzmittel für Welterbestätten. Im 
Managementplan sind eine Vielzahl von Aufgaben und Aktionen definiert, die nur mit 
zusätzlichem Personal und mit zusätzlichen finanziellen Mitteln durchgeführt werden 
können. 
 
a) Mit welchen zukünftigen Kosten rechnet der Landkreis?  
b) Wer trägt diese Kosten? 

21. Der Managementplan soll „in ständiger Rückkopplung mit den Betroffenen be- und 
überarbeitet“ (MP S. 7) werden.  
Warum wurde der konkrete, nicht veröffentlichte MP 2021 mit Maßnahmen nur den 
Behörden zur Stellungnahme gegeben und nicht mit den „Betroffenen erarbeitet“? 
 
Warum wird in den Bewerbungsunterlagen nicht gesagt, dass der MP behördenverbindlich 
bei Abwägungen ist? 
 
 

22. Bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen sowie für die spätere Umsetzung des 
Weltkulturerbes wird auf eine „Steuerungsgruppe“ verwiesen. 
 
a) Wie wurde diese Steuerungsgruppe zusammengesetzt und wie geschieht das in der 
Zukunft? 
b) Wer trifft die Entscheidung über eine Mitgliedschaft in der Steuerungsgruppe? 
c) Welcher demokratische Prozess liegt der Benennung der Steuerungsgruppe zu Grunde? 
d) Welche demokratisch gewählten Gremien waren bei der Besetzung beteiligt bzw. werden 
das in der Zukunft sein? 
 
 

 


























